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494 3Uuftrirte fdjtpe^erifcf?« fjanbœerfer^eitung f
Kette buret) ©infdjalten

oon dîeferoegtiebern
miebertjergeftetlt mer»
ben.

Die Kette hängt frei
ooiu SBinbluerî fjerab
ober ift nur lofe urn
bie fjaihrungsrolle ge=

(cgi, braudjt otfo nid)t
gcfpannt ju fein, fo bag
baS Saugerüft nid)t
unnötig bclaftet wirb.

Die Sebienitng beS

©leoatorS ift eine l)öii)ft
einfache unb fanti burd)
bie ungeübteren 8cute

(ipanblangcr unb

jungen) gefdjefjen.
(Sine Unterbrcd)uitg

beê f onft fontiuuirlidjcn
unb barum fo oortheil»
f)aftcn SetriebcS tann
jeberjeit ttad) 33ebürf»

nig ftattfinben.
Alle Dlfeilc besuche»

Zeuges finb I)öd)ff fo*
Übe unb oon geeignetem
Material ausgeführt,
mobnrd) eine mel)rfad)e
33rud)fid)erf)eit bebingt
ift. Ilm jebod) allen
©ucntualitäten oorzu*
beugen, ift bie ©inrid)»
tung getroffen, bag bie
Kette unten eine g-üf)»

rung erl)ält, tooburd)
fie auS ber Mittellinie
gebracht toirb, fo bag
ein etwa fallenber «Stein
ben Aufgeber unten

nid)t treffen tann.
Die Kette tann iitbeffcn aud) ocrtifal hangen, of)ne

untere gniljrungSrolIe ; ein fleineS Sdpgbad) ift in ben

meiften fällen leidjt herpftcllen. Die 8age ber Steine in
ben ©liebern ift übrigens eine ganz fid)cre.

Die Dimenfionen beS Sißinbmerf'S finb fo bemeffen,
bag baSfelbc auf jebem Saugerüft ober im $nncrn beS

SaueS bequem Slag finbet.
93ci Sauten oon grogcr AuSbeljnung empfiehlt fidt; bie

Aufteilung mehrerer ©leoatoren.
SBaS bie 8ciftungSfät)igfeit anbelangt, toclcïje eine über»

rafepenb große ift unb allein oon beut $leig unb gtoed»

mägiger Aufteilung ber SebienungSmannfd)aft abhängt, fo
fann man nad) ben bisherigen ©rfahrnngen $olgenbeS an»

nehmen: Sei 30 Kurbelumbrehungen pro Minute laufen
12 Meter Kette 60 ©lieber über bie Drotttmcl, toaS
eine görbernng oon 1200 (Steinen in ber (Stunbe ergibt,
oon llnterbred)ungen beS SctriebcS einerfeitS unb Kaften»

förberung anbcrerfeitS abgefegen. Sei flotter Sebicnung
finb jebod) fd)on roeit gogere Seiftungen erzielt loorben.

®S liegt auf ber ipanb, bag bie burd) biefe f^örber»
gefehtoinbigleit unb Serioenbtmg billiger Kräfte bebingte @r*

fparnig an Arbeitslöhnen eine ganz bebenteitbe ift, bie ©e*

fagrlofigfeit beS SetriebeS aber ift ein gloeiteS, fd)ägenS»
loertheS Moment.

SBir föttnen bager allen Unternehmern oon Sauten
biefe ©leoatoren nur angclcgcntlid)ft empfehlen, bie An»

fd)affuttgSfoften finb äugerft geringe, ein fompleter ©le»

oator foftet bei 15—20 Meter Ipubgöge 200—300 Mart,
bie bei Senocnbung an einem einzigen San, burd) @r»

fparnig an Arbeitslöhnen, reichlich gebccft loerben. Der
©leoator ift bereits oielfad) eingeführt, namentlich am 9îhctit,
in Köln, Düffelborf, Krefelb, ifîeug, Kreuznach, Singen,
Duisburg ic. SBir hoffen bnrd) oorftehenbe Scfd)reibung
bemfelben aud) in ber Sdjiocij Sahn gebrochen p hoben.

(Erweiterte fjafipfltcfyt.
SBir bringen in 97acgfoIgcnbem gebrängt bas Dîefuttat

ber legter Dage abgefdjloffenctt Serathungen ber ftänbe»
räthlid)en Kommiffion:

Art. 1 nennt bie $nbuftricn, bie üon nun an eben»

falls unter baS lpaftpf(id)tgcfcg fallen follcn. ©S finb:
1) Alle ©enterbe, in ntcid)en ejptobirbare Stoffe ge»

locrbSmägig erzeugt ober oenoenbet werben;
2) Die nad)ftcf)cnb ocrjeidjneten ©eioerbe, Unterneh-

mnngcit nnb Arbeiten, foiocit fie nid)t fd)on unter oor»
ftehenbe fjiffer 1 fallen, toentt bie betr. Arbeitgeber loäbrcub
ber SetriebSgcit burdjfdpittlid) mehr als 5 Arbeiter be»

fdjäftigcn:
a. DaS Saugeioerbe. inbegriffen finb hiebet alle mit

beut Saugeioerbe in ljufamtnenhang ftehenbe Arbeiten
unb Serridjtungcn, gleid)0icl ob biefclben in SBcrf»

ftätten, auf SBerfplägen, am Sauiocrfc felbft ober
beim bezüglichen DranSport oorgenommen werben;

b. Die fyuhrljalterei, ben SchiffSüerfehr unb bie Flößerei.
Auf bie Dampffdjifffahrt hot gegenwärtiges ©efeg
mit Sorbchalt oon Art. 4, 6 unb 7 beSfclben f'cine

Anwenbung;
c. Die Aufteilung unb Reparatur oon Detcpgon» unb

Delcgrapgcnleitungen, Aufteilung unb Abbruch oon
Mafd)inen unb Ausführung oon inftallationen ted)»

nifdjer tlatur;
d. Den ©ifenbahn», Dunnel», Strogen», Srücfen», SBaffer»

unb Srunncnbau, bie ©rfteßung oon Seitungeit, fo»
Wie bie Ausbeutung oon Sergwerl'cn, Steinbrüchen
unb ©ruben.

Art. 2 nennt haftbar $ngaber bc^w. Unternehmer
auch bei Ausführung ber Arbeit burd) einen Dritten, bei

tfegieauSfüfjrung bie betreffenbe ftoatltdje ober forporatioe
Serwaltitng. f^ür ©ifenbalpbau bleibt bezügliche §aftpflid)t
nnb Sdjabenerfag Art. 1 beS ©efegeS oon 1875.

Art. 3 unterteilt bem ©efeg oon 1881 and) Serrid)»
tungen in ben nicht gefdjloffenen tiäuincn unb

Art. 4 bie in Art. 2 beS tpaftpflicgtgcfegeS oon 1875
unb 1881 unter „Setrieb" nid)t inbegriffenen aber zu*
fammenhängenben .ÇilfSarbeiten.

Art. 5 wenbet bie bejüglicßen Säge beS SunbeSge»
fegeS üon 1877 betr. Arbeit in ben Gabrilen auf bie in
Art. 2 bicfeS ©efegeS erwähnten ißerfonen an.

Art. 6. Die Kantone haben auf bem ©efeggebungS»
ober SerorbnungSwcge bafür zu forgen, bag 1) ben be»

bürftigen "perfonen, welche nad) Maggabc beS gegenmär*
tigen ©efegeS ober ber ipaftpflicgtgefege oon 1875 unb
1881 Klage ergeben, auf tgr Serlangen, wenn bie Klage
nad) üorläufiger Srüfung beS ffalleS fid) nid)t zum Sor»
ans als unbegrünbet geranSgcftellt, bie Sßogltgat beS un»
entgeltlichen 87ed)tSbeiftanbeS gewährt unb Kautionen, ®j»
pertenfoften, ©cridjtSgebühreu uub Stempeltajen crlaffen
Werben; 2) folcge Streitigfeiten, burd) einen. möglidjft
rafegen Srozegmeg erlebigt werben fönnen.

Art. 7 entbinbet ben Kläger unter obigen Sebingungen
für ^älle, bie an baS SnnbeSgerid)t gelangen follen, oon
©riegung ber ©eridjtSgebühren unb Sid)erhcitSleiftung. ;
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D I- Kcttc durch Einschalten
" von Reservcgliedern
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WMDîl
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^ î ^ sie aus der Mittellinie

den Aufgeber unten
nicht treffen kann.

Die Kette kann indessen auch vertikal hängen, ohne

untere Führungsrolle; ein kleines Schutzdach ist in den

meisten Fällen leicht herzustellen. Die Lage der Steine in
den Gliedern ist übrigens eine ganz sichere.

Die Dimensionen des Windwerks sind so bemessen,

daß dasselbe auf jedem Baugerüst oder im Innern des

Baues bequem Platz findet.
Bei Bauten von großer Ausdehnung empfiehlt sich die

Aufstellung mehrerer Elevatoren.
Was die Leistungsfähigkeit anbelangt, welche eine über-

raschend große ist und allein von dem Fleiß und zweck-

mäßiger Aufstellung der Bedienungsmannschaft abhängt, so

kann man nach den bisherigen Erfahrungen Folgendes an-
nehmen: Bei 30 Kurbclumdrehungen pro Minute laufen
l2 Meter Kette --- 60 Glieder über die Trommel, was
eine Förderung von 1200 Steinen in der Stunde ergibt,
von Unterbrechungen des Betriebes einerseits und Kasten-

förderung andererseits abgesehen. Bei flotter Bedienung
sind jedoch schon weit höhere Leistungen erzielt worden.

Es liegt auf der Hand, daß die durch diese Förder-
geschwindigkeit und Verwendung billiger Kräfte bedingte Er-
sparniß an Arbeitslöhnen eine ganz bedeutende ist, die Gc-
fahrlosigkeit des Betriebes aber ist ein zweites, schätzens-

werthes Moment.
Wir können daher allen Unternehmern von Bauten

diese Elevatoren nur angelegentlichst empfehlen, die An-

schaffungskostcn sind äußerst geringe, ein kompleter Ele-
vator kostet bei 15—20 Meter Hubhöhe 200—300 Mark,
die bei Verwendung an einem einzigen Bau, durch Er-
sparniß an Arbeitslöhnen, reichlich gedeckt werden. Der
Elevator ist bereits vielfach eingeführt, namentlich am Rhein,
in Köln, Düsseldorf, Krefcld, Neuß, Kreuznach, Bingen,
Duisburg rc. Wir hoffen durch vorstehende Beschreibung
demselben auch in der Schweiz Bahn gebrochen zu haben.

Erweiterte Haftpflicht.
Wir bringen in Nachfolgendem gedrängt das Resultat

der letzter Tage abgeschlossenen Berathungen der stände-
räthlichcn Kommission:

Art. 1 nennt die Industrien, die von nun an eben-

falls unter das Haftpflichtgcsctz fallen sollen. Es find:
1) Alle Gewerbe, in welchen cxplodirbare Stoffe gc-

wcrbsmäßig erzeugt oder verwendet werden;
2) Die nachstehend verzeichneten Gewerbe, Untcrneh-

muugcu und Arbeiten, soweit sie nicht schon unter vor-
stehende Ziffer 1 fallen, wenn die betr. Arbeitgeber während
der Betriebszcit durchschnittlich mehr als 5 Arbeiter be-

schäftigcn:
à. Das Baugewerbe. Inbegriffen sind hiebei alle mit

dem Baugewerbe in Zusammenhang stehende Arbeiten
und Verrichtungen, gleichviel ob dieselben in Werk-
stätten, auf Werkplätzen, am Bauwerke selbst oder
beim bezüglichen Transport vorgenommen werden;

b. Die Fuhrhalterei, den Schiffsverkehr und die Flößerei.
Auf die Dampfschifffahrt hat gegenwärtiges Gesetz

mit Vorbehalt von Art. 4, 6 und 7 desselben keine

Anwendung;
e. Die Aufstellung und Reparatur von Telephon- und

Telegraphenleitungen, Aufstellung und Abbruch von
Maschinen und Ausführung von Installationen tech-

nischer Natur;
à. Den Eisenbahn-, Tunnel-, Straßen-, Brücken-, Wasser- i

und Brunnenbau, die Erstellung von Leitungen, so-

wie die Ausbeutung von Bergwerken, Steinbrüchen
und Gruben.

Art. 2 nennt haftbar Inhaber bezw. Unternehmer
auch bei Ausführung der Arbeit durch einen Dritten, bei

Regicausführnug die betreffende staatliche oder korporative
Verwaltung. Für Eisenbahnbau bleibt bezügliche Haftpflicht
und Schadenersatz Art. 1 des Gesetzes von 1875.

Art. 3 unterstellt dem Gesetz von 1881 auch Bereich-
tnngen in den nicht geschlossenen Räumen und

Art. 4 die in Art. 2 des Haftpflichtgcsetzes von 1875
und 1881 unter „Betrieb" nicht iubcgriffcncn aber zu-
sammenhängendcn Hilfsarbeitcn.

Art. 5 wendet die bezüglichen Sätze des Bundcsge-
setzes von 1877 betr. Arbeit in den Fabriken auf die in
Art. 2 dieses Gesetzes erwähnten Personen an.

Art. 6. Die Kantone haben auf dem Gesetzgcbungs-
oder Verordnungswcge dafür zu sorgen, daß 1) den be-

dürftigen Personen, welche nach Maßgabe des gegenwär-
tigen Gesetzes oder der Haftpflichtgesetze von 1875 und
1881 Klage erheben, auf ihr Verlangen, wenn die Klage
nach vorläufiger Prüfung des Falles sich nicht zum Vor-
aus als unbegründet herausgestellt, die Wohlthat des un-
entgeltlichen Rechtsbcistandes gewährt und Kautionen, Ex-
pertcnkosten, Gerichtsgebührcn und Stempeltaxcn erlassen

werden; 2) solche Streitigkeiten, durch einen möglichst
raschen Prozeßweg erledigt werden können.

Art. 7 entbindet den Kläger unter obigen Bedingungen
für Fälle, die an das Bundesgericht gelangen sollen, von
Erlegung der Gerichtsgebührcn und Sicherheitsleistung.

—.
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£oftenoorfd)üffe, beugen« unb Sanjfcigcbiiïjrcn finb Riebet
auS ber ©eridjtëîaffe zu beftreitcn.

9Irt. 8 legt ben fpaftpflidßtgen bie Führung eincS

UnfaßoerzeichniffcS auf, woraus 31t entnehmen ift ber Dermin
ber gemac[)tcn Stngcigc, bie auSgeridjtete ©ntfd)äbigung, bie

Oucfle, aus metier biefe gcfloffen. ©päteftenS 3 äRonate
oor Iblauf ber Berjäl)rungSfrift finb bie Eingaben ber fan-
tonalcn Beljörbc unb non itjr bem fÇabrifinfpeftor etnzu»
fenbett. Oie Bugen oon 5—200 Fr. finb für guwiber»
tjanblungcn angefegt, eoentueß ift ber BetricbSuntcrnchmer
nachträglich jur Inzeige anzuhalten. Oie Bcrjaljning f)ie-

für läuft 3 fDïonate tiad) ber 2tngeige ab.

Irt. enthält bie 2ingeigepftirf)t für bie lufftdjtSor«
ganc an bie KantonSregiernng, wenn augcrgeridjtlid) bem

©efefj nieljt cntfprodjen wirb unb forbert teuere jur Unter»
fudjung auf. Verträge, weldje ungenügenbe ©ntfdjäbigung
nerantaffen, finb anfechtbar.

9lrt. 10 unterfteßt bem ©efefc non 1881 $äße, itt
welchen entfielt, ob eine Unternehmung unter bie

Borfdjrtften beS gegenwärtigen ©cfefjeS falte.
Boftulate taben ben BunbcSratl) ein 1) beförberlicbft

bie $nbuftrien für weitere luSbefjnnng ber Haftpflicht zu
bezeichnen, 2) Beridjt über bejügtidjen oorljanbcnen ©djuh
ber BunbeSbeamten zu erftatten, eoentueß Antrag zu ftclteu
für eine zu ertaffenbe Berorbnung, 3) Bericht unb Intrag
über bezügliche lenberung beS BoftregalS zu fteflen (bßo=

ftutat 3 beS BationaIratl)cS über Bilbung oon ©enoffen«
fdjaften zur toßeftioberfid)erung ift geftridjen), 4) Bericht
unb Intrag betreffenb attgemeiner obligatorifdjer ftaatlicher
Unfattocrficherung ber Irbeiter ben [Râtljen zu unterbreiten.

(Drganifation 6er fcfytpe^ertfcfym 2lr=
b citer.

Stuf ben 10. Ipril ift nach larau bie Oelegirten»
oerfammtung ber fchweizerifdjen Irbeiterocrcine zum $wed:e
ber Organifation beS fdjweigerifdjen IrbciterfefretariatS ein»

berufen. Oie Inmclbungcn ber Vereine zur Betheiligung
waren unb finb an baS ^entratfomite beS fd^weigerifdjen
©rütliocrcinS 31t richten, welches in feiner bezüglichen ©in»
labung bie ©rwartung auSfprad), bag feine Irbeiterüer»
btnbitng beS SanbeS, weldje reelle, wirthfchaftlidje $iele öer»
folge, fid) ber Organifation fernhalten werbe.

Der Delegirten»Berfammlung wirb baS ißrojeft eines
©tatutcnentwurfeS unterbreitet werben, welchem wir im
fRadjfolgenben einiges Sßefentlidje entnehmen.

3uv gemeinfamen Bertretung ber wirthfdjaftlidjen $n«
tereffen ber Irbeiterflaffe in ber Schweiz bilben bie Ir»
beiteroereine beS 8anbeS einen Berbanb unter bem tarnen
„©chweizerifçher Irbeiterbunb". Beitrittsberechtigt ift jeber
Berein, ber in feiner ßRehrzaljl aus Irbeitern befielt unb
Irbeiterintereffen oertritt, oljne Unterfdjieb feiner politifchen
ober religiöfcn [Richtung. Die beut Bunbe beigetretenen
Vereine oerpflichten fid), bei aßen Unterfudjungen nnb fia»
tiftifcfjen ©rljebungen über Irbeiteroerljältniffe mitzuwirfen
unb luSfunft zu ertheiten. Die Organe beS fdjweizer.
IrbeiterbunbeS finb: Die DelegirtenOerfammlung, ber Bun»
beSOorftanb, ber leitenbe luSfdjug unb ber Irbeiterfcfretär.
Ille 3 Fahre finbet bie orbcntlidje Delegaten »Berfamm«
Inng ftatt.

In ber ©pifse beS IrbeiterbunbeS ficht ein elfgliebriger
BnnbeSöorftanb, in welchem fo weit als möglich uad) 33er»

hältnig bie bem Bunbe angehörigen Berbänbe, bie SanbeS»

fpradjen, bie im Bunbe wefenttid) oertretenen Qnbuftrien
unb ©ewerbe oertreten fein foflen. Der BnnbeSöorftanb
oerfammelt fich jährlich zwei 3Ral. 33on ben ©jungen
beS BunbeSoorftanbeS ift jeweilen oorher bem fdiwcigerifd)eit

HanbelSbepartement Scnntnig zu geben, öamit fid) baSfclbe
oertreten (äffen fann. Oer BunbeSoorftanb hat baS fRcdjt,
ZU feinen ©içungen Beamte, Fachmänner unb 33crtrctcr be»

fonberS in Frage fommenber Fnbnftricn unb ©ewerbe ein»

Znlaben, welchen berathenbe ©timme oerlichen wirb.
Die 33ertretnng beS fcdjweigerifchen IrbeiterbunbeS nach

lugen wirb burdj einen leitenben luSfdjug oon 3 9Rit=

gliebern beforgt.
Bezüglid) beS IrbeitcrfcfretärS wirb folgenber 33or»

fdßag gemacht : Oer Irbeiterfcfretär wirb üom BunbcS»

oorftanb auf je brei Fahre gewählt. Oer Oelcgirtenoer»
fammlung fleht baS 33orfd)lagSredß zu. ©eine amtlidjen
33efugniffe unb Pflichten werben burdj ein 00m SunbeS»

oorftanb aufzufteßenbeS [Reglement beftimmt, beffen ©enehmi»

gung auch baS IrbeitSprogramm, fowie baS Subget unb
bie [Rechnung beS IrbeiterfefretariatS unterliegt. Oie un»
mittelbare luffidjt über bie ©efd)äftsfühntng beS Irbeiter»
fefrctariatS liegt bem leitenben 2luSfd)uffe ob. Oer Ir»
beiterfefretär ftcl)t fowohl ben 33orftänben beS fcdjwet^erifchen
IrbeiterbunbeS, wie bem fdjwcizerifchen SunbcSrathe 3U
aßen angeorbneten Unterfudjungen, ftatiftifdjen ©rhebnngen
unb Bearbeitungen, fowie Begutachtungen zur Berfüguug.
@r hat baS [Recht, fid) bepufS SluSfunftSerlangung unmittel«
bar an Bel)örben, Berbänbe, Bereine nnb [ßrtoate z«
wenben.

Oie ©uboention beS fchweizerifdjen BunbeSratbeS ift
auSfdilieglid) für bie Soften beS IrbeiterfefretariatS zu Oer»

wenben.

Dcreirtstnefen.
©rfjjueizer. ©rf)rcinermeiftei=ß3erein. OieaufSonn»

tag ben 6. 9Jläi'Z 00m Basier ©djreinermeifterüerein einberufene
Berfammlung ber ©ebreinermeifter auS oerfcl)iebenen Äantoncn
hat im @chü|enhaufe in guzerit ftattgefunben. Inmefenb
waren 28 Oelegirte auS ben Ä'autonen Bafel, 3ürich, Berit,
©t. ©aßen unb Suzern. Bad) faclftid) gehaltener OiSfuffton
würbe befcfßoffen, einen fchweizerifdjen ©d)reincrmcifter»Berein
Zu grünben. ©ine Äommtffion würbe beauftragt, ©tatuten 30
entwerfen unb bie weitere Organifation an §anb 30 nehmen.
Die .ß'ommtffcon wirb fidj balbigft in Bafel befammeln unb
nach gepflogener Berathung eine ©eneraloerfammlung einberufen,
weldje enbgiltig 30 faefctjliepen hat.

Diefe SRittfjeitung, weldje guerft öom „Suzerner Dagblatt"
gebracht würbe, haben wir auf ©runb bireftcr Informationen
beim [ßräfibium bc§ „@chreincrmcifter»BcrcinS Bafel" öoljin 30
bcrid)tigcn, bag bie 33erfammlung in Suzem uidjt ben ©ha^alter
einer Deligirten=Berfammlung trug, fonbern nur eine Borbe»
fprechung mar.

Ueber bie fpäter zu oeranftaltenbe ©eneraOBerfanuntung
werben wir unfern gefern rechtzeitig ausführlich Bericht er«

flatten.

g t ï f l| i f îl Ml £ S.

Suzern. 2Bie oerfdjiebene Blätter melbcit, ift bie Bau»

luft auch ber ©tabt Suzern mieber erwaçht. luger ben

grogen Bauten, welche Oon ber ©ibgenoffeufchaft unb ber ©ott»
harbbahn ausgeführt werben, foßen ôon lu§ernifc£;en Baumeiftern
unb Unternehmern nicht nur mehrere grögere Briüathäufer, inS»

befonbere Bitten, fonbern auch eine ganze Inzahl bem wirtlichen
Bebürfniffe entfpredjenbe Irbeiterhäufer erfteßt werben.

_

(Évfolgc netter (Srftttbttngcn. ©ine eigenthümliche ©r«

fahrung hat man mit ben Batrid'fthen ©chmier«2lpparaten ge«

madjt/welche wohl bie beften unb einfachften aßer ©chmierüor«

richtungen finb unb ihrem Bau nach anzeigen, ob ©äuren im
©djmieröl finb ober nidjt. Diefe Ipparate, welche and)

^

bei

Dielen ©ifenbahnen auSfdjlicgtich in Inwenbung finb, befipen
Weber Beutil nod) fonft einen beweglichen Df)cil, fonbern werben

burdj einen ©tatjlftift oerfdjloffett, ber beim Iniaffen öcS Dampfes
fid) zurüetzieht unb einen tleinen Fwifdjenraunt zwifd)en bem
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Kostcnvorschüsse, Zeugen- und Kanzleigcbühren sind hicbei
aus der Gerichtskasse zu bestreiten.

Art. 8 legt den Haftpflichtigen die Führung eines

Unfallverzcichnisscs auf, woraus zu entnehmen ist der Termin
der gemachten Anzeige, die ausgerichtete Entschädigung, die

Quelle, aus welcher diese geflossen. Spätestens 3 Monate
vor Ablauf der Verjährungsfrist sind die Angaben der kan-
tonalen Behörde und von ihr dem Fabrikinspcktor einzn-
senden. Die Bußen von 5—290 Fr. sind für Zuwider-
Handlungen angesetzt, eventuell ist der Betricbsuntcrnchmer
nachträglich zur Anzeige anzuhalten. Die Verjährung hie-
für läuft 3 Monate nach der Anzeige ab.

Art. 9 enthält die Anzeigepflicht für die Aufsichtsor-
ganc an die Kantonsregicrung, wenn außergerichtlich dem

Gesetz nicht entsprochen wird und fordert letztere zur Unter-
suchung auf. Verträge, welche ungenügende Entschädigung
veranlassen, sind anfechtbar.

Art. 19 unterstellt dem Gesetz von 1881 Fälle, in
welchen Zweifel entsteht, ob eine Unternehmung unter die

Vorschriften des gegenwärtigen Gesetzes falle.
Postulate laden den Bundesrat!) ein 1) beförderlichst

die Industrien für weitere Ausdehnung der Haftpflicht zu
bezeichnen, 2) Bericht über bezüglichen vorhandenen Schutz
der Bundesbeamten zu erstatten, eventuell Antrag zu stellen
für eine zu erlassende Verordnung, 3) Bericht und Antrag
über bezügliche Aenderung des Postregals zu stellen (Po-
stulat 3 des Nationalrathes über Bildung von Genossen-
schaften zur Kollektivversicherung ist gestrichen), 4) Bericht
und Antrag betreffend allgemeiner obligatorischer staatlicher
Unfallversicherung der Arbeiter den Räthen zu unterbreiten.

Organisation der schweizerischen Ar-
beiter.

Auf den 19. April ist nach Aar au die Delegirten-
Versammlung der schweizerischen Arbeitervereine zum Zwecke
der Organisation des schweizerischen Arbcitersekretariats ein-
berufen. Die Anmeldungen der Vereine zur Betheiligung
waren und sind an das Zentralkomite des schweizerischen
Grütlivereins zu richten, welches in seiner bezüglichen Ein-
ladung die Erwartung aussprach, daß keine Arbeiterver-
bindung des Landes, welche reelle, wirthschaftliche Ziele ver-
folge, sich der Organisation fernhalten werde.

Der Delegirten-Versammlung wird das Projekt eines
Statutcnentwurfes unterbreitet werden, welchem wir im
Nachfolgenden einiges Wesentliche entnehmen.

Zur gemeinsamen Vertretung der wirthschaftlichen In-
teressen der Arbeiterklasse in der Schweiz bilden die Ar-
beitervercine des Landes einen Verband unter dem Namen
„Schweizerischer Arbeiterbund". Bcitrittsberechtigt ist jeder
Verein, der in seiner Mehrzahl aus Arbeitern besteht und
Arbeiterintercsscn vertritt, ohne Unterschied seiner politischen
oder religiösen Richtung. Die dem Bunde beigetretenen
Vereine verpflichten sich, bei allen Untersuchungen und sta-
tistischen Erhebungen über Arbeiterverhältnisse mitzuwirken
und Auskunft zu ertheilen. Die Organe des schweizer.
Arbeiterbundes sind: Die Dclegirtcnversammlung, der Bun-
desvorstand, der leitende Ausschuß und der Arbeitersckretär.
Alle 3 Jahre findet die ordentliche Delegirten-Versamm-
lung statt.

An der Spitze des Arbeiterbundes steht ein elfgliedriger
Bundesvorstand, in welchem so weit als möglich nach Ver-
hältniß die dem Bunde angehörigen Verbände, die Landes-
sprachen, die im Bunde wesentlich vertretenen Industrien
und Gewerbe vertreten sein sollen. Der Bundesvorstand
versammelt sich jährlich zwei Mal. Von den Sitzungen
des Bundesvorstandes ist jcweilen vorher dem schweizerischen

Haudelsdepartcment Kenntniß zu geben, damit sich dasselbe
vertreten lassen kann. Der Bundesvorstand hat das Recht,

zu seinen Sitzungen Beamte, Fachmänner und Vertreter bc-

sonders in Frage kommender Industrien und Gewerbe ein-
zuladen, welchen berathende Stimme verliehen wird.

Die Vertretung des schweizerischen Arbeiterbundcs nach

Außen wird durch einen leitenden Ausschuß von 3 Mit-
gliedern besorgt.

Bezüglich des Arbeitcrsckretärs wird folgender Vor-
schlag gemacht: Der Arbcitcrsekretär wird vom Bundes-
vorstand auf je drei Jahre gewählt. Der Dclcgirtenver-
sammlung steht das Vorschlagsrecht zu. Seine amtlichen
Befugnisse und Pflichten werden durch ein vom Bundes-
vorstand aufzustellendes Reglement bestimmt, dessen Genehmi-
gung auch das Arbeitsprogramm, sowie das Budget und
die Rechnung des Arbeitersekretariats unterliegt. Die un-
mittelbare Aufsicht über die Geschäftsführung des Arbeiter-
sekrctariats liegt dem leitenden Ausschüsse ob. Der Ar-
bcitersekretär steht sowohl den Vorständen des schweizerischen
Arbeiterbundcs, wie dem schweizerischen Bundesrathe zu
allen angeordneten Untersuchungen, statistischen Erhebungen
und Bearbeitungen, sowie Begutachtungen zur Verfügung.
Er hat das Recht, sich behufs Auskunftserlangung unmittcl-
bar an Behörden, Verbände, Vereine und Private zu
wenden.

Die Subvention des schweizerischen Bundesrathes ist
ausschließlich für die Kosten des Arbcitersekretariats zu ver-
wenden.

Vereinswesen.
Schweizer. Schreinermeister-Verein. Die auf Sonn-

tag den 6. März vom Basler Schreincrmeisterverein einberufene
Versammlung der Schreinermeistcr aus verschiedenen Kantonen
hat im Schützenhause in Luzern stattgefunden. Anwesend
waren 28 Delegirte aus den Kantonen Basel, Zürich, Bern,
St. Galleu und Luzern. Nach sachlich gehaltener Diskussion
wurde beschlossen, einen schweizerischen Schreinermeister-Verein
zu gründen. Eine Kommission wurde beauftragt, Statuten zu
entwerfen und die weitere Organisation au Hand zu nehmen.
Die Kommission wird sich baldigst in Basel besammcln und
nach gepflogener Berathung eine Generalversammlung einberufen,
welche endgiltig zu beschließen hat.

Diese Mittheilung, welche zuerst vom „Luzerner Tagblatt"
gebracht wurde, haben wir auf Grund direkter Informationen
beim Präsidium des „Schreincrmcister-Vereins Basel" dahin zu
berichtigen, daß die Versammlung in Luzern nicht den Charakter
einer Deligirten-Bersammlung trug, sondern nur eine Vorbe-
sprechung war.

Ueber die später zu veranstaltende General-Versammlung
werden wir unsern Lesern rechtzeitig ausführlich Bericht er-
statten.

Verschiedenes.
Luzern. Wie verschiedene Blätter melden, ist die Bau-

lust auch in der Stadt Luzern wieder erwacht. Außer den

großen Bauten, welche von der Eidgenossenschaft und der Gott-
hardbahn ausgeführt werden, sollen von luzernischen Baumeistern
und Unternehmern nicht nur mehrere größere Privathäuser, ins-
besondere Villen, sondern auch eine ganze Anzahl dem wirklichen
Bedürfnisse entsprechende Arbeiterhäuser erstellt werden.

Erfolge neuer Erfindungen. Eine eigenthümliche Er-
fahrung hat man mit den Patrick'schen Schmicr-Apparaten ge-
macht/welche wohl die besten und einfachsten aller Schmiervor-
richtungen sind und ihrem Ban nach anzeigen, ob Säuren im
Schmieröl sind oder nicht. Diese Apparate, welche auch bei

vielen Eisenbahnen ausschließlich in Anwendung sind, besitzen

weder Ventil noch sonst einen beweglichen Theil, sondern werden

durch einen Stahlstift verschlossen, der beim Anlassen des Dampfes
sich zurückzieht und einen kleinen Zwischenraum zwischen dem
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